
1. Grenzen (§ 9 (7) BauGB) 

 

 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

 

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB) 

 

 Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 

 

 Mischgebiete (§ 6 BauNVO)  

 

3. Bauweise, Baugrenzen  

   (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und §§ 22 + 23 BauNVO) 

 
 
  Baugrenze 
  überbaubare Grundstücksfläche 
  nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

 

4. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB) 

 

 öffentliche Grünfläche 

 

 Grünfläche Graben/Gewässer ohne Namen mit Gewässerrandstreifen 

 

 private Grünfläche mit Gehölzanpflanzung 

 

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 (1) Nr. 10, 20 + 25 BauGB) 

 

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
 zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 Details zu den Kompensationsflächen T1, T2 und T3  
 siehe Planungsrechtliche Festsetzungen Punkt 3.2 
 

6. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB) 

 

 Straßenverkehrsflächen 

 

 Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  

  W  Wirtschaftsweg 

  F    Feuerwehrzufahrt 

 

7. Sonstige Planzeichen 

 

 Grenze des Bebauungsplanes vor der Änderung und Erweiterung 

 

 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

 

 Grenzabstand 20 m zum Fahrbahnrand der B83 ("Bauverbotszone") 

 

 Abfallbehältersammelplatz 

 

 Fläche mit Altlasten (sh. Hinweise) 

 

 Flurstücke mit Flurstücksnummer 

 

 Gebäude lt. ALK  

 

 Füllschema der Nutzungschablone 

 

Art der Baulichen Nutzung 

Zahl der Vollgeschosse Bauweise 

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl 

max. Firsthöhe 

max. Schallleistungspegel tags (flächenbezogen) 

max. Schallleistungspegel nachts (flächenbezogen) 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen  
nach § 9 (1) BauGB i. V. m. §§ 1 – 11 BauNVO 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB) 
 
Mischgebiet (§ 6 BauNVO) 
 
Im Mischgebiet zulässig sind: 

• Wohngebäude, 
• Geschäfts- und Bürogebäude, 
• Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
• Gartenbaubetriebe. 

Einzelhandel ist im Gebiet nicht zulässig.  
 
Ausnahmsweise zulässig: 
Ansässige Handwerks- und Gewerbebetriebe dürfen auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil 
von maximal 10 % und insgesamt nicht mehr als 100 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in ihrer handwerkli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, 
einbauen oder warten. 
 
Nicht zulässig sind: 
 Nutzungen nach § 6 (2) Nr. 7 + 8 (Tankstellen, Vergnügungsstätten) sowie 
ausnahmsweise zulässige Nutzungen nach § 6 (3) BauNVO. 
 
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 
 
Im Gewerbegebiet zulässig sind:  

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
• Anlagen für sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise zulässig nach § 8 (3) BauNVO sind: 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Ge-
werbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
• betriebliche Treibstoffzapfstellen, Mineralöllager und Waschplätze, wenn durch Sicherungsmaßnahmen ein Versi-
ckern der flüssigen Brennstoffe in den Untergrund verhindert wird. Diese Betriebsteile sind in jedem Fall mit einer 
Überdachung zu versehen. 

• Betriebsteil mit Einzelhandel, wenn die Verkaufstätigkeit untergeordnet im Rahmen eines produzierenden, repa-
rierenden oder installierenden Gewerbebetriebes ausgeübt wird. 

• gewerbliche Fuhrunternehmen im Güterverkehr 
• KFZ-Handel 

 
Nicht zulässig sind: 

• Großhandelsbetriebe, die sich wie großflächige Einzelhandelsbetriebe auswirken 
• Einzelhandelsbetriebe 
• Selbstbedienungsgroßhandel 
• Wasserverbrauchinstensive Betriebe sowie Gewerbeansiedlungen mit überdurchschnittlichem Abwasseranfall 
• Schrottplätze 
• Vergnügungsstätten 

 
Flächenbezogener Schallleistungspegel [FSP]  
(nachrichtliche Übernahme aus B-Plan Nr. 6 Gewerbegebiet Deisel vom 05.03.1998) 
 
Der Bebauungsplan Nr. 6 der Stadt Trendelburg wird im Sinne von § 1 (4) BauNVO nach den maximal zulässigen 
Schallemissionen gegliedert (unter Beachtung des Beschlusses des BVerwG vom 18.12.1990. AZ. 4 N 688 -.VGH 
München). 
Im Zuge dieser Gliederung werden ausbreitungswirksame Schallleistungspegel LWA" in dB(A) je m² festgesetzt, die 
durch anzusiedelnde Betriebe - gemittelt über die Fläche des Betriebes - nicht überschritten werden dürfen. 
 

Flächenbezogene Schallleistungspegel LWA" in dB(A) je m² 
Zone GE A GE B1 GE B2 GE C1 GE C2 
Tag 57 63 60 58 61 
Nacht 40 40 50 40 40 

 
Der Gesamtschallleistungspegel LWA“ eines Betriebes errechnet sich aus dem flächenbezogenen Schallleistungspegel 
LWA“  wie folgt: LWA = LWA“ + 10 lg (S/So) mit S = Betriebsfläche in m²      SO = 1 m2 

 
Die angegebenen Werte für den flächenbezogenen Schallleistungspegel werden unter der Annahme einer freien 
Schallausbreitung von Emissions- zum Immissionsort errechnet. Bei Errichtung eines zusätzlichen Hindernisses mit 
abschirmender Wirkung auf dem Ausbreitungsweg (z. B. Gebäude oder Abschirmwälle bzw. –wände) kann der Be-
trag des sich daraus ergebenen Einfügungsdämm-Maßes zum vorgegebenen Schallleistungspegel für den Bereich 
der Wirksamkeit des Schallschirms addiert werden. Insofern handelt es sich bei den flächenbezogenen Schallleis-
tungspegeln um ausbreitungswirksame Schallleistungen. Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 6.00 
Uhr. 
Für die Erweiterungsflächen D und E wird kein flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO) 
 

 MI GE A GE B GE C GE D GE E 
Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO) 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO) 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 
Maximale Gebäudehöhe (§ 18 BauNVO) 9,5 m 9,5 m 9,5 m 9,5 m 9,5 m 9,5 
Anzahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) II II I I I I 

 
Die Gebäude sind in Offener Bauweise zu errichten. Im GE sind im Gebäude bis 70 m Länge zulässig.  
Den Bezugspunkt der zulässigen max. Gebäudehöhe baulicher Anlagen bildet die Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) 
der nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche oder Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. Bei Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrsfläche maßgebend. Die Gebäudehöhe 
wird definiert als Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem obersten Punkt der Dachhaut.  
Die Ermittlung der Höhen erfolgt in der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite. Ausgenommen sind Anlagen 
des Immissionsschutzes sowie Schornsteine und technische Anlagen (z.B. Antennen) bis zu einer Höhe von 15 m, 
die auf 10% der Grundfläche begrenzt sind. 
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Abstände Baufenster
3 m von Grünfläche
5 m von Verkehrsfläche

Abstände Baufenster
3 m von Grünfläche
5 m von Verkehrsfläche

Einfädelspur
auf Bundestraße für 
Raiffeisen Technik GmbH

Verkehrsfläche bes. 
Zweckbestimmung

Feuerwehrzufahrt

Grünflächen
Grabenparzelle 3 m plus (beidseitig)
5 m Gewässerrandstreifen

Grünflächen
Breite der Grünflächen in
den Randbereichen 10 m

Grünflächen
Breite der Grünflächen in
den Randbereichen 10 m

Flur 10

Flur 11

Wendehammer
Aussenradius 12,5 m
Innenradius 5 m

Breite 6 m
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Flur 4

3. Grünordnerische Festsetzungen 
 
3.1 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

• Als Ortsrandeingründung im Westen und Nordwesten sind einheimische standortgerechte Laub- und Obstgehöl-
ze in Baumgruppen anzupflanzen. 

• Für die Fahrbahn und die notwendigen Erschließungsflächen auf den Grundstücken sind bituminöse und/oder mit 
hohem Fugenanteil gepflasterte Oberflächen zulässig.  

• Für zu befestigende Nebenflächen sind wasserdurchlässige Oberflächenmaterialien zu verwenden. 
• Im Bereich B1 und B2 sind die nicht überbaubaren Flächen zu 40 % mit Gehölzpflanzungen zu begrünen. 

 
3.2 Grünordnerische Festsetzungen für die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 
 
Teilbereich 1 
T1: Die zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche ist brachfallen zu lassen. Anpflanzung von Feldgehölzen als Baum-
gruppen zur landschaftlichen Einbindung des Gewerbegebietes. 
 
T2 + T3: Der naturnahe Gehölzbewuchs ist zu sichern und dauerhaft zu unterhalten. 
 
Teilbereich 2 (Flur 4 Deisel) 
Die zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche ist zu extensivieren mit einer einmaligen Mahd und dem Verbot von 
Dünge- und Pestizideinsatz.  
 
Teilbereich 3 (Flur 9 Deisel) 
Die zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche ist brachfallen zu lassen, ggf. vorhandene Drainagen sind zu schließen
und die Entwicklung von Auwald durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 (4) BauGB i.V. mit § 91 HBO 
 
6. Gestaltungsvorschriften 
 
6.1 Dachform und Dachneigung 
Es sind alle Dachformen mit einer Neigung von 3° bis 40° zulässig. 
 
6.2 Baukörper 
Baukörper mit einer Länge von mehr als 20 m sind in ihrer Fassadengestaltung zu differenzieren (Beispiel: Fassaden-
vorsprünge, Begrünung mit dauerhaften Kletterpflanzen). 
 
6.3 Einfriedung 

• Einfriedungen sind im gesamten Geltungsbereich bis zu 1,80 m Höhe und als Metallgitter- oder Holzlattenzäune 
zulässig. 

• Bebaute Grundstücksflächen entlang der B 83 sind geschlossen einzufrieden. 
 
7. Solarkollektoren 
Nichtspiegelnde Solarkollektoren sind zulässig und erwünscht. 
 
8. Bodenaushub 
Der im Plangebiet anfallende Baugrubenaushub ist fachgerecht zu behandeln und dabei vorrangig wiederzuverwen-
den. 
 
9. Behandlung von Niederschlagswasser 
Das im Geltungsbereich auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist, soweit es die anstehen-
den Böden zulassen, vor Ort zu versickern oder zur späteren Nutzung aufzufangen bzw. über eine nach den allge-
meinen Regeln der Technik (DWA A 117) bemessene Rückhaltemaßnahme gedrosselt dem Regenwasserkanal zuzu-
führen. 
Zisternen, die mit einem Überlauf an den öffentlichen Regenwasserkanal angeschlossen werden sollen, sind bei der
Beantragung des Hausanschlusses aufzuführen. Es dürfen keine umweltschädlichen Stoffe bzw. Substanzen in das
Grundwasser, die Vorflut oder den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal eingeleitet werden. Die Anforderungen der 
einschlägigen DWA-Arbeitsblätter sind hierbei zu berücksichtigen und vor Baubeginn mit dem Fachdienst (FD) "Was-
ser- und Bodenschutz" des Landkreises Kassel mindestens 4 Wochen vor Baubeginn abzustimmen. 
 
10. Heizanlagen 
Der Betrieb von Heizanlagen für Holzhackschnitzel ist ausschließlich mit naturbelassenen Hölzern zulässig, die nicht 
als Abfall einzustufen sind. 
 
11. Werbeanlagen 
Werbung ist nur am Ort der Leistung zulässig. Werbeanlagen und -elemente an den Bauwerken dürfen max. 5 % der 
Fassadenfläche einnehmen an der sie angebracht sind, jedoch zusammenhängend nicht größer sein als 6 m2. Wer-
beanlagen und -elemente an den Fassadenflächen dürfen die Traufhöhe nicht überragen. Werbetafeln, die an den 
Einfriedungen angebracht werden, dürfen nicht länger als 1 m und nicht höher als 0,6 m sein. 
Nicht zulässig sind: 
Werbeanlagen und -elemente auf den Dachflächen 
Werbeanlagen und -elemente auf den als Grünflächen festgesetzten Grundstücksteilen 
Werbeanlagen und -elemente mit wechselndem Licht 
 
12. Pflanzliste 
 

 
 
 

Bäume:  Sträucher:  
Bergahorn Acer pseudoplatanus Brombeere Rubus fruticosus 
Esche Fraxinus excelsior Hainbuche Carpinus betulus 
Hainbuche Carpinus betulus Hartriegel (Roter) Cornus sanguinea 
Mehlbeere Sorbus ana Haselnuß Corylus avellana 
Spitzahorn Acer platanoides Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Stieleiche Quercus robur Holunder (Schwarzer) Sambucus nigra 
Traubeneiche Quercus petraea Hundsrose Rosa canina 
Vogelbeere Sorbus aucubaria Liguster Ligustrum vulgare 
Vogelkirsche Prunus avium Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Weißbirke Betula pendula  Schneeball Viburnum opulus 
Winterlinde Tilia cordata Schneeball (Wolliger) Viburnum latana 
  Traubenkirsche Prunus padus 
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Flur 9
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Bauleitplanung der 
Stadt Trendelburg

Maßstab Datum

17-03-2023

Stadt Trendelburg

3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 6
 Trendelburg / Deisel "Gewerbegebiet Deisel"

-Vorentwurf-

Auftraggeber

Planersteller

Schlüsselnummer

06_633025_1478_006_03

Zeichner:

Wetzel 1:1.000

Aufstellung des Bauleitplanes (§ 2 BauGB) 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trendelburg hat die 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 6 Trendelburg / Deisel "Gewerbegebiet Deisel" gem. § 2 (1) BauGB am 27.01.2022 beschlossen.  
Der Beschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Trendelburg, den .........................   
 
 
 ......................................... 
 Bürgermeister Lange 
  
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
Die Öffentlichkeit ist frühzeitig über die allgemeinen Ziele, den Zweck und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung durch Auslegung der Planunterlagen unterrichtet worden. Ihr wurde in der Zeit vom ............... bis 
................... Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung 
erfolgte am ...................... . Zeitgleich erfolgte die Bekanntmachung und Veröffentlichung der Planunterlagen über 
das Internetportal der Stadt Trendelburg. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ............... über das Vorhaben 
unterrichtet und mit einer Frist vom ................. bis ................. zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufgefordert worden. 
Die Behandlung der eingegangenen Anregungen erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Trendelburg vom .................. 
 
Trendelburg, den .........................   
 
 
 ......................................... 
 Bürgermeister Lange 
  
 
Offenlegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trendelburg hat die Offenlegung des Bauleitplanentwurfes am 
…………. beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung der Offenlegung mit Angabe von Ort und Dauer erfolgte 
am …………. . Dabei wurde darauf hingewiesen, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind und 
dass während der Offenlegung Stellungnahmen zur Planung abgegeben werden können. Die Offenlegung erfolg-
te vom …………. bis ………….. . Zeitgleich erfolgte die Bekanntmachung und Veröffentlichung der Planunterla-
gen über das Internetportal der Stadt Trendelburg. 
 
Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ......................... mit einer Frist 
vom ......................... bis ......................... um Stellungnahme zur Planung aufgefordert worden. Sie wurden über 
die Auslegung der Planunterlagen unterrichtet. 
 
Trendelburg, den .........................   
 
 
 ......................................... 
 Bürgermeister Lange 
  
 
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 und 3 BauGB) / Ausfertigung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Trendelburg hat am ......................... die öffentlichen und privaten 
Belange nach § 1 (7) BauGB abgewogen und den vorliegenden Bebauungsplan gem. § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen. 
Der Beschluss wurde gem. § 10 (3) BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht, mit dieser Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Trendelburg, den .........................   
 
 
 ......................................... 
 Bürgermeister Lange 
 

Ingenieurbüro Wenning
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
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Textliche Festsetzungen

TEILBEREICH 2: Fläche für Ersatzmaßnahmen      M 1 : 1.500 TEILBEREICH 3: Fläche für Ersatzmaßnahmen     M 1 : 1.500

!#

!"

Hinweise 
 
Altlasten 
Für die gekennzeichnete Fläche im Teilbereich 1 ist in der Altflächendatei des Landes Hessen eine Altablagerung mit 
folgenden Merkmalen eingetragen: 
ALTIS-Nummer: 633.025.010-000.009 | Arbeitsname: Trendelburg-Deisel "Bei der Lehmkuhle" | 
Status: Altlastenverdächtige Fläche | Flächenart: Altablagerung | Lage: UTM-Ost 528315,04, UTM-Nord 5715273,06 | 
Klassifizierung: max. WZ-Klasse 4. 
Es wird dringend empfohlen vor Durchführung baulicher Veränderungen in diesem Bereich, für diese Ablagerung eine 
Orientierende Untersuchung zur Ermittlung der genauen Lage, Ausdehnung, den Deponieinhaltsstoffen sowie evtl. 
austretenden Deponiegasen durchführen zu lassen. Das Untersuchungskonzept ist mit dem RP Kassel abzustimmen. 
 
Denkmalpflege 
Bei Bauarbeiten auftretende archäologische Bodenfunde unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht nach § 21 Denk-
malschutzgesetz. Bei entsprechenden Funden ist das Hessische Landesamt für Archäologische Denkmalpflege oder 
die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Kassel unverzüglich zu unterrichten, die Entdeckungsstätte ist 3 
Tage in unverändertem Zustand zu erhalten. 
 
Ver- und Entsorgung 
Im Planbereich befinden sich Leitungsanlagen verschiedener Versorgungsträger (u. a. für Wasser, Abwasser, Strom,
Gas, Glasfaser etc.). Vor Baubeginn ist deren genaue Lage auf geeignete Weise (z.B. Handschachtung) zu lokalisieren
und das weitere Vorgehen mit den betroffenen Versorgungsträgern abzustimmen. Die Anlagen dürfen in der Regel 
nicht überbaut werden, die Bestimmungen der einzelnen Träger bezüglich Baumaßnahmen, Umlegungen, Schutz-
streifen, Bepflanzungen etc. sind zu erfragen und zu berücksichtigen. Die Entwässerung der Grundstücke ist aus-
schließlich im Trennsystem herzustellen und zu unterhalten. 
 
Heizöllageranlagen / Wassergefährdende Stoffe 
Heizöllageranlagen sind gem. § 41 Hess. Wassergesetz (HWG) i. V. m. § 40 Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) dem Fachdienst (FD) Wasser- und Bodenschutz beim Landkreis Kassel 
unaufgefordert anzuzeigen. Hinsichtlich der Lagerung und des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen wird auf 
die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV) hingewiesen.  
 
Brandschutz 
Es ist eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung (Grundschutz) gemäß DVGW Arbeits-
blatt W 405 zu planen. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so auszuführen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen 
befahren werden können. Bei Bemessung und Befestigung der Verkehrsfläche sind mindestens die Vorgaben der 
Muster- Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr einzuhalten. 
Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zu-
oder Durchfahrten gemäß einschlägiger Bestimmungen einzuhalten. 
 
 
Erdwärmesonden 
Die Installation einer Erdwärmesonde ist gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig. Der Erlaubnisan-
trag ist rechtzeitig vor Baubeginn dem FD Wasser- und Bodenschutz beim Landkreis Kassel vorzulegen. 
 
Abstandsflächen 
Gem. § 9 Bundesfernstraßengesetz dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis 20 m längs der Bundesstra-
ßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 
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Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO)  
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
• Bundes-Immisionsschutzgesetz (BImSchG)  
• Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz HAGBNatSchG)  
• Hessische Bauordnung (HBO)  
• Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
• Hessisches Wassergesetz (HWG)  
• Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG)  
• Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 

Übereinstimmungsvermerk

Rechtsgrundlagen

Gemeinde: Stadt Trendelburg Gemarkung: Deisel 
Flur: 4 | 9 | 10 | 11 Maßstab: 1 : 1.000 | 1 : 1.500 
 
Es wird bescheinigt, dass die in der Planzeichnung dargestellten Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem 
Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstimmen. 
 
Hofgeismar, den ………………………………… 
 
 
 
 
   

Amt für Bodenmanagement Korbach 
- Außenstelle Hofgeismar - 

Zusammensetzung der Schlüsselnummer: 
06633025_1478_006_03 
 
 Fassung: Urfassung = 00, 1. Änderung = 01 etc. 
 Plannummer 
 Gemarkungsschlüssel 
 Gemeindeschlüssel 
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GE A

  II           O

0,8          1,6

9,5 m

tags: 57 dB(A)

nachts: 40 dB(A)

1

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

tags: 58 dB(A)

nachts: 40 dB(A)

GE C

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

tags: 61 dB(A)

nachts: 40 dB(A)

GE C2

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

tags: 63 dB(A)

nachts: 40 dB(A)

GE B1

GE B2

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

tags: 60 dB(A)

nachts: 50 dB(A)

GE E

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

-

-

MI

 II             O

0,4          0,8

9,5 m

-

-

 I             O

0,8          0,8

9,5 m

-

-

GE D

&&T1


